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Presseinformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen zu Anerkennungsleistungen und zur Unabhängigen Kom-
mission für die Gewährung von Leistungen in Anerkennung des erlitte-
nen Leids  
 
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg und das Diakonische Werk Württemberg ha-
ben bereits 2014 zur Aufarbeitung in ihrem Verantwortungsbereich eine Unabhängige Kom-
mission (UK) für die Gewährung von Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids einge-
setzt. Damit wurde Verantwortung für das Leid übernommen, das Menschen als Kinder oder 
Jugendliche durch Mitarbeitende der württembergischen Landeskirche oder Diakonie durch 
sexualisierte Gewalt erfahren haben. Seitdem gewähren Landeskirche und Diakonie „Leis-
tungen in Anerkennung des erlittenen Leids“. Mit der neuen Richtlinie wird erstmals ein Rah-
men für Anerkennungsleistungen von Seiten der EKD als kirchenrechtliche Norm gesetzt, 
um eine weitgehende Einheitlichkeit der Verfahren und Leistungen in allen Gliedkirchen zu 
erreichen. Das Anerkennungsverfahren wird als Verfahren eigener Art beschrieben, das 
nicht mit zivil- oder disziplinarrechtlichen oder anderen Verfahren zu vergleichen ist. Alle 
neuen Kommissionen sind unabhängig besetzt, wie es in der Landeskirche und ihrer Diako-
nie in Württemberg von Anfang an war. Die Mitglieder werden durch die Leitungen der jewei-
ligen Verbünde berufen, arbeiten ehrenamtlich und sind externe Expertinnen und Experten 
aus verschiedenen Bereichen. Mindestens ein Mitglied muss die Befähigung zum Richteramt 
haben. Die Mitglieder dürfen nicht bei Kirche oder Diakonie beschäftigt sein. 
Hier finden Sie Informationen rund um die Anerkennungsleistungen und Arbeit der Kommis-
sion. Weiterführende Informationen finden Sie außerdem auf der Seite zu Hilfe und Anerken-
nungsleistungen auf der landeskirchlichen Website. 
 
Was sind Anerkennungsleistungen? 
Durch die Anerkennungsleistungen bringen die Leitungen der Evangelischen Landeskirche 
und des Diakonischen Werkes Württemberg zum Ausdruck, dass sie das Leid der Betroffe-
nen wahrnehmen und das Unrecht der Täter und Täterinnen verurteilen. Die Leistungen gel-
ten bisher ausschließlich für Fälle, in denen Schmerzensgeldansprüche nicht mehr durchge-
setzt werden können, weil die Ansprüche verjährt sind, Täter bzw. Täterinnen verstorben 
oder Einrichtungen nicht mehr existent sind. Leistungen in Anerkennung des Leids sind frei-
willige Leistungen, die ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht erfolgen.  
 
Wie hoch sind die Anerkennungsleistungen bisher in Württemberg? 
Die Höhe der bisherigen Leistung in Anerkennung des Leids beträgt pauschal 21.200 Euro. 
Zudem waren sogenannte Unterstützungsleistungen in Höhe von maximal 10.000 Euro für 
Notlagen und/oder Therapieangebote möglich. Eine einheitliche Regelung der Anerken-
nungsleistungen für alle EKD-Gliedkirchen wird im Januar 2026 starten.  
 
Wer kann Anerkennungsleistungen beantragen? 
Leistungen können Personen geltend machen, wenn sie Opfer sexualisierter Gewalt durch 
Mitarbeitende oder durch das institutionelle Versagen einer Körperschaft oder Einrichtung im 
Bereich der Evangelischen Landeskirche oder einer Mitgliedseinrichtung des Diakonischen 
Werkes Württemberg geworden sind. 
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Wie kann in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg die Gewährung von Leis-
tungen beantragt werden? 
Ein Antrag auf Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids ist schriftlich unter Verwen-
dung des dafür vorgesehenen Antragsformulars zu stellen. Der Antrag ist an die Geschäfts-
stelle der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des 
Leids an Betroffene sexualisierter Gewalt zu richten. Die Geschäftsstelle mit den Ansprech-
partnern bzw. den Ansprechpartnerinnen der Evangelischen Landeskirche und des Diakoni-
schen Werkes stehen auch für Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung zur Verfü-
gung. 
 
Wie arbeitet die Kommission für die Gewährung von Leistungen in Anerkennung des 
erlittenen Leids? 
Die Entscheidung über einen Antrag obliegt der Unabhängigen Kommission zur Gewährung 
von Leistungen in Anerkennung des Leids. Die neue Richtlinie legt sogar ein Recht auf ein 
Gespräch fest. Eine mündliche Anhörung der Antragstellenden ist auch bis heute möglich 
gewesen und wurde auch genutzt. Die Unabhängige Kommission hat bisher (Stand Septem-
ber 2025) 221 Anträge bearbeitet: In 200 Fällen hat sie Betroffenen von sexualisierter Gewalt 
sogenannte Anerkennungsleistungen, ergänzende Hilfeleistungen und Therapiekosten in 
Höhe von über 4,5 Millionen Euro zugesprochen. Wenige Anträge sind abgelehnt worden 
und 16 Anträge sind zuständigkeitshalber weiter verwiesen worden. 
Zudem bieten die Kommissionsmitglieder Gespräche und Beratung an und nehmen an den 
jährlich stattfindenden Betroffenenforen von Landesskirche und Diakonie teil. 
 
Was bedeutet die einheitliche Regelung der Anerkennungsleistungen für alle EKD-
Gliedkirchen ab dem Jahr 2026? 
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat eine Anerkennungsrichtlinie für 
Betroffene sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie beschlossen. Die neue Richtlinie 
wurde auf Wunsch der Synode der EKD im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt mit Be-
troffenen und weiteren Expertinnen und Experten erarbeitet. 
Die Richtlinie enthält zahlreiche Verbesserungen für Betroffene von sexualisierter Gewalt. 
Dazu gehört, dass die Anerkennungsleistungen künftig in einem Kombimodell erfolgen: Ba-
sis ist die individuelle Leistung, die die Menschen mit ihren individuellen Situationen in den 
Mittelpunkt stellt. Sie orientiert sich an der Tat und den individuellen Traumaspätfolgen für 
Betroffene und bewirkt, dass sie als Personen mit ihren jeweiligen spezifischen Erfahrungen 
gesehen und gehört werden. Für diese individuellen Leistungen gibt es keine Obergrenzen. 
Zusätzlich gibt es künftig eine pauschale Leistung in Höhe von 15.000 Euro in Fällen von 
strafbaren Taten. Diese wird auch gezahlt, wenn der Straftatbestand bereits verjährt ist. Ins-
gesamt wird mit der Reform die Höhe der Anerkennungsleistungen steigen. Die Umsetzung 
der Richtlinie erfolgt in den Landeskirchen und Landesverbänden der Diakonie. Die Richtlinie 
und weitere Informationen zur Anerkennungsrichtlinie sind unter www.ekd.de/anerkennungs-
richtlinie abrufbar.  
 
Wie verändert sich die Unabhängige Kommission durch die einheitliche Regelung?  
Die bisherige Kommission beendet nach über 10 Jahren ihre Arbeit. Das System der bisher 
pauschal zuerkannten Anerkennungsleistungen in der Landeskirche Württemberg wird von 
einer neuen, EKD-weiten Richtlinie abgelöst, die neben dem Sockelbetrag in Höhe von 
15.000 Euro bei strafrechtlich relevanten Taten dann auch individuelle Leistungen gewährt. 
Diese Regelungen wird dann eine neue, unabhängige Kommission umsetzen. 
 

 

 
 


